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Richtlinie  
der Carl von Ossietzky Universität 

Oldenburg für die Vergabe  
von Deutschlandstipendien 

 
 

vom 31.05.2016 
 
 
Zur Regelung der Vergabe von Stipendien nach 
dem Stipendienprogramm-Gesetz vom 21. Juli 
2010 (BGBl. S. 957, geändert durch Gesetz vom 
21. Dezember 2010 BGBl. S. 2204) hat das Präsi-
dium der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 
am 31.05.2016 die nachfolgende Richtlinie be-
schlossen. 
 
 

§ 1  
Zweck des Stipendiums 

 
Zweck des Stipendiums ist die Förderung begabter 
Studierender, die hervorragende Leistungen in 
Studium oder Beruf erwarten lassen oder bereits 
erbracht haben. 
 
 

§ 2  
Erweiterung/Konkretisierung  

der Förderbedingungen 
 
Gefördert werden kann, wer im Erststudium bis 
zum Abschluss eines weiterführenden Studien-
gangs zum Beginn des Bewilligungszeitraums an 
der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg im-
matrikuliert ist. 
 
Anmerkung: Das Bund-Länder-Gespräch am 18. 
Januar 2011 in Berlin hat ergeben, dass die Förde-
rung auch durch Satzungsregelung nicht auf Stu-
dierende bestimmter Studiengänge beschränkt 
werden kann. Auch Studienbewerber können nicht 
aus dem Kreis der grundsätzlich Stipendienberech-
tigten herausgenommen werden. 
 
 

§ 3  
Umfang der Förderung 

 
(1) Die Höhe des Stipendiums beträgt monatlich 
300 €. 
 
(2) Das Stipendium darf weder von einer Gegen-
leistung für den privaten Mittelgeber noch von einer 
Arbeitnehmertätigkeit oder einer Absichtserklärung 
hinsichtlich einer späteren Arbeitnehmertätigkeit 
abhängig gemacht werden. 
 
 

§ 4  
Bewerbungs- und Auswahlverfahren 

 
(1) Das Präsidium schreibt durch Bekanntgabe an 
allgemein zugänglicher Stelle in geeigneter Form, 
insbesondere auf der Internetseite der Carl von 
Ossietzky Universität Oldenburg die Stipendien 
jeweils zum Wintersemester aus. 
 
(2) In der Ausschreibung wird bekannt gemacht 
 

1. die voraussichtliche Zahl der Stipendien, 
 
2. der Bewilligungszeitraum, 
 
3. welche Bewerbungsunterlagen (Abs. 3 

und 4) einzureichen sind, 
 
4. die Form der Bewerbung und die Stelle, 

bei der sie einzureichen ist, 
 
5. der Tag, bis zu dem die Bewerbung mit 

den im Anhang befindlichen Bewerbungs-
unterlagen einzureichen ist, 

 
6. dass nicht frist- und formgerecht einge-

reichte Bewerbungen im Auswahlverfah-
ren keine Berücksichtigung finden. 

  
(3) Die Bewerbung erfolgt für das Studienfach, in 
dem die Einschreibung erfolgt oder beantragt ist. 
Die Bewerbung ist entsprechend der Ausschrei-
bung auf der Homepage der Carl von Ossietzky 
Universität Oldenburg1 mit den dort genannten Un-
terlagen form- und fristgerecht an das Präsidium 
der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg zu 
richten. 
 
(4) Folgende Bewerbungsunterlagen sind der 
Bewerbung beizufügen: 
 

1. ein tabellarischer Lebenslauf (unterschrie-
ben), 

 
2. Immatrikulationsbescheinigung, 
 
3. das Zeugnis über die Hochschulzugangs-

berechtigung (Abitur, Fachabitur, o. ä.), 
bei ausländischen Zeugnissen eine auf 
das deutsche System übertragbare Über-
setzung und Umrechnung in das deutsche 
Notensystem, 

 
4. Notenbescheinigung des Akademischen 

Prüfungsamtes oder eine verifizierte    
StudIP-Bescheinigung mit der Durch-
schnittsnote und den Kreditpunkten, 

 
5. ggf. der Nachweis über eine besondere 

Qualifikation, die zum Studium in dem je-

                                                            
1 http://www.uni-oldenburg.de/studium/stipendien/deutschland-
stipendium/deutschlandstipendiumstudierende/ausschreibung/ 
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weiligen Studiengang an der Carl von Os-
sietzky Universität Oldenburg berechtigt, 

 
6. von Bewerbern um einen Masterstudien-

platz das Zeugnis über einen ersten 
Hochschulabschluss sowie ggf. weitere 
Leistungsnachweise entsprechend den 
Zulassungs- und Auswahlbestimmungen 
für den Masterstudiengang, 

 
7. Praktikums- und Arbeitszeugnisse, 
 
8. Nachweise über besondere Auszeichnun-

gen und Preise, sonstige Kenntnisse und 
weiteres Engagement, 

 
9. Bescheinigungen über die im Rahmen 

des Studiums erbrachten Leistungen 
(Praktika, Auslandsaufenthalte), die Auf-
schluss über die Qualität der Leistung ge-
ben, 

 
10. ggf. Nachweise über besondere persönli-

che oder familiäre Umstände, wie Krank-
heiten und Behinderungen, die Betreuung 
eigener Kinder, insbesondere als alleiner-
ziehendes Elternteil, oder pflegebedürfti-
ger naher Angehöriger, die Mitarbeit im 
familiären Betrieb, studienbegleitende Er-
werbstätigkeiten, Migrations- oder Flucht-
erfahrung. 

 
Falls die Bewerbungsunterlagen nicht in deutscher 
Sprache abgefasst sind, ist eine amtlich beglaubig-
te Übersetzung in deutscher Sprache beizufügen. 
 
 

§ 5  
Stipendienauswahlausschuss 

 
(1) Aus den form- und fristgerecht eingereichten 
Bewerbungen wählt der Stipendienauswahlaus-
schuss mit den Auswahlkriterien nach Absatz 4 die 
Bewerbungen aus, die in die Förderung aufge-
nommen werden können und weitere Bewerbun-
gen, die in einer von ihm festgelegten Reihung 
nachrücken, wenn in die Auswahl aufgenommene 
Bewerbungen nachträglich zurückgezogen oder 
aus sonstigen Gründen nicht bewilligt werden kön-
nen. 
 
(2) Dem Stipendienauswahlausschuss gehören an 
 

1. die Präsidentin bzw. der Präsident oder 
eine von der Präsidentin bzw. von dem 
Präsidenten bestellte Person als Vorsit-
zende oder Vorsitzender, 

 
2. die Dekaninnen bzw. Dekane oder die je-

weils von diesen bestellte Person, 
 
3. die oder der Gleichstellungsbeauftragte 

und 
 

4. mit beratender Stimme Vertreterinnen  
oder Vertreter der privaten Mittelgeber 
gemäß der Förderungsvereinbarung der 
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 
für das Deutschlandstipendium. 

 
(3) Der Stipendienauswahlausschuss ist be-
schlussfähig, wenn die oder der Vorsitzende und 
mindestens drei weitere stimmberechtigte Mitglie-
der anwesend sind. Beschlüsse werden mit den 
Stimmen der Mehrheit der anwesenden Mitglieder 
gefasst; bei Stimmengleichheit entscheidet die 
Stimme der oder des Vorsitzenden. 
 
(4) Auswahlkriterien sind 
 

1. für Studienanfängerinnen und Studienan-
fänger 

 
a) die Durchschnittsnote der Hochschul-

zugangsberechtigung unter besonde-
rer Berücksichtigung der für das ge-
wählte Studienfach relevanten Einzel-
noten oder 

 
b) die besondere Qualifikation, die zum 

Studium in dem jeweiligen Studien-
gang an der Carl von Ossietzky Uni-
versität Oldenburg berechtigt, 

 
2. für bereits immatrikulierte Studierende die 

bisher erbrachten Studienleistungen, ins-
besondere die erreichten ECTS-Punkte 
oder Ergebnisse einer Zwischenprüfung, 
für Studierende eines Master-Studien-
gangs auch die Abschlussnote des vo-
rausgegangenen Studiums. 

 
Bei der Gesamtbetrachtung des Potentials der Be-
werberin oder des Bewerbers sollen außerdem 
berücksichtigt werden: 
 
Kategorie I - (besondere Berücksichtigung) Studie-
rende mit Kindern, vor allem Alleinerziehende, 
 
Kategorie II - (normale Berücksichtigung) Krankhei-
ten und Behinderungen, die Betreuung pflegebe-
dürftiger naher Angehöriger oder besondere Erfol-
ge, Auszeichnungen und Preise,  
 
Kategorie III - (nachrangige Berücksichtigung) au-
ßerschulisches oder außerfachliches Engagement 
wie eine ehrenamtliche Tätigkeit, gesellschaftliches 
oder soziales Engagement. 
 
(5) Ein Rechtsanspruch auf ein Deutschlandsti-
pendium besteht nicht. 
 
 

§ 6 
Bewilligung 

 
(1) Das Präsidium bewilligt die Stipendien auf der 
Grundlage der Auswahlentscheidung des Stipendi-



13.06.2016 Amtliche Mitteilungen / 35. Jahrgang – 2/2016 44
 
 
enauswahlausschusses in der Regel für einen Be-
willigungszeitraum von einem Jahr. 
 
(2) Die Bewilligung eines Stipendiums umfasst die 
Entscheidung über den Bewilligungszeitraum, die 
Höhe des Stipendiums sowie die Förderungs-
höchstdauer. Die Förderungshöchstdauer richtet 
sich nach der Regelstudienzeit im jeweiligen Studi-
engang. 
 
(3) Die Bewilligung erfolgt schriftlich und unter 
dem Vorbehalt, dass für den Bewilligungszeitraum 
private und öffentliche Stipendienmittel zur Verfü-
gung stehen. 
 
(4) Die Auszahlung des Stipendiums setzt voraus, 
dass der Stipendiat bzw. die Stipendiatin an der 
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg immatri-
kuliert ist. Wechselt der Stipendiat  oder die Stipen-
diatin während des Bewilligungszeitraums die 
Hochschule, wird das Stipendium 
  
entsprechend der bisherigen Bewilligung ein Se-
mester lang fortgezahlt (gemäß § 6 Abs. 3 Satz 2 
StipG - das Studium muss nachweislich ernsthaft 
betrieben werden und darf kein reines "Parkstudi-
um" sein). Maßgeblich ist die Semesterdauer an 
der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg. Die 
Bewerbung um ein erneutes Stipendium an der 
neuen Hochschule ist  möglich. 
 
(5) Das Stipendium wird auch während der vorle-
sungsfreien Zeit und, abweichend von Absatz 4, 
während eines fachrichtungsbezogenen Auslands-
aufenthalts (soweit die Voraussetzungen nach § 7 
(2) erfüllt sind) gezahlt. 
 
 

§ 7  
Verlängerung der Förderungshöchstdauer;  

Beurlaubung 
 
(1) Verlängert sich die Studiendauer aus schwer-
wiegenden Gründen, wie zum Beispiel einer Behin-
derung, einer Schwangerschaft, der Pflege und 
Erziehung eines Kindes oder eines fachrichtungs-
bezogenen Auslandsaufenthalts, so kann die För-
derungshöchstdauer auf Antrag verlängert werden. 
 
(2) Während der Zeit einer Beurlaubung vom Stu-
dium wird das Stipendium nicht gezahlt. Bei Wie-
deraufnahme des Studiums im Anschluss an die 
Beurlaubung wird der Bewilligungszeitraum des 
Stipendiums auf Anzeige des Stipendiaten oder der 
Stipendiatin angepasst. Die Zeit der Beurlaubung 
wird auf die Förderungsdauer nicht angerechnet. 
 
 

§ 8  
Vorzeitige Beendigung 

 
Das Stipendium endet mit Ablauf des Monats, in 
dem der Stipendiat oder die Stipendiatin 
 

1. die letzte Prüfungsleistung erbracht hat, 
 
2. das Studium abgebrochen hat, 
 
3. die Fachrichtung gewechselt hat oder 
 
4. exmatrikuliert wird. 

 
Wechselt die Stipendiatin bzw. der Stipendiat wäh-
rend des Bewilligungszeitraums die Hochschule, 
endet das Stipendium mit Ablauf des Semesters, 
für welches das Stipendium nach § 6 Absatz 6 oder 
7 fortgezahlt wird. 
 
 

§ 9  
Widerruf und Rücknahme 

 
Die Bewilligung des Stipendiums soll mit mindes-
tens sechswöchiger Frist zum Ende eines Kalen-
dermonats widerrufen werden, wenn die Stipendia-
tin bzw. der Stipendiat der Pflicht nach § 10 Absatz 
2 und 3 nicht nachgekommen ist oder entgegen § 4 
Absatz 1 des Stipendienprogramm-Gesetzes eine 
weitere Förderung erhält oder die Hochschule bei 
der Prüfung feststellt, dass die Eignungs- und Leis-
tungsvoraussetzungen für das Stipendium nicht 
mehr fortbestehen. Ein rückwirkender Widerruf der 
Bewilligung ist insbesondere im Fall der Doppelför-
derung möglich, ferner in den Fällen, in denen die 
Bewilligung auf falschen Angaben des Stipendiaten 
oder der Stipendiatin beruht. §§ 48, 49 VwVfG blei-
ben unberührt. 
 
 

§ 10  
Mitwirkungspflichten 

 
(1) Die Bewerberinnen und Bewerber haben die 
für das Auswahlverfahren notwendigen Mitwir-
kungspflichten zu erfüllen, insbesondere die zur 
Prüfung der Eignungs- und Leistungsvorausset-
zungen erforderlichen Auskünfte zu erteilen und 
Nachweise zu erbringen. 
 
(2) Die Stipendiatinnen und Stipendiaten haben 
alle Änderungen in den Verhältnissen, die für die 
Bewilligung des Stipendiums erheblich sind, unver-
züglich mitzuteilen. 
 
(3) Die Stipendiatinnen und Stipendiaten haben 
der Hochschule die für Erfüllung ihrer Auskunfts-
pflicht gemäß § 13 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 4 des Stipen-
dienprogramm-Gesetzes erforderlichen Daten zur 
Verfügung zu stellen. 
 
 

§ 11  
Veranstaltungsprogramm 

 
Die Carl von Ossietzky Universität Oldenburg för-
dert den Kontakt der Stipendiatinnen und Stipendia-
ten mit den privaten Mittelgebern in geeigneter 
Weise, insbesondere durch besondere gemeinsa-
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me Veranstaltungen. Die Stipendiatin bzw. der Sti-
pendiat ist zur Nutzung von Angeboten zur Pflege 
des Kontakts mit privaten Mittelgebern nicht ver-
pflichtet. Auch bei der Gestaltung des Veranstal-
tungsprogramms ist sicher zu stellen, dass das 
Stipendium nicht von einer Gegenleistung abhängig 
gemacht wird (§ 3 Abs. 2). 
 
 

§ 12  
Inkrafttreten 

 
Diese Richtlinie tritt mit der Genehmigung durch 
das Präsidium in Kraft. Sie ersetzt die Richtlinie der 
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg zur 
Vergabe des Deutschlandstipendiums vom 
24.06.2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


